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Kanton Neuenbürg
In einer ausserordentlichen Session erklärte sich der Grosse Rat von

Neuenburg für die Dringlichkeit der vor und nach der Abstimmung vom
1. Februar eingereichten Motionen für die Einführung des Frauenstimm-
rechts. Ein entsprechender Entwurf sollte in der Mai-Session zur Behand-
lung gelangen, die zweite Lesung würde im Grossen Rat im November
erfolgen.

Kanton Genf
Dem Genfer Grossen Rat sind von christlichsozialer und sozial-

demokratischer Seite, sowie von der PdA Vorlagen über die Einführung
des Frauenstimmrechts eingereicht worden. Der Grosse Rat hat dazu
noch nicht Stellung genommen.

Kanton Freiburg
Grossrat Cottet (BP) hat eine Motion eingereicht, die den Wunsch

ausdrückt, das Problem des Frauenstimmrechts möge im Rahmen der
gegenwärtigen Verfassungsrevision behandelt werden. Diese Revision be-
trifft ein Gesetz über die Gemeinden und Kirchgemeinden, das im Mai
behandelt werden soll.

Kanton Soiothurn
Von freisinniger Seite wurde eine Motion eingereicht, welche die

Einführung des Frauenstimmrechts in den Gemeinden verlangt. In das
Gemeindegesetz soll eine Vorschrift aufgenommen werden, welche die
Gemeinden ermächtigt, in kommunalen Angelegenheiten den Frauen das
aktive und passive Stimm- und Wahlrecht einzuräumen.

Im Kanton Glarus
wurde durch einen Landrat ein Antrag eingereicht, seine Landrats-

fraktion möchte der Landsgemeinde von 1960 vorschlagen, es sei den
Frauen das Stimmrecht in Schul-,. Armen- und. Kirohenfragen zu ge-
währen.

Studienkommission f. die Einführung d. Frauenstimm- u. -Wahlrechts
An Stelle von Frau E. Plattner-Bemhard übernimmt Frau H. Leuen-

berger das Präsidium ad. int. dieser Kommission. Diese Kommission wur-
de nach der Veröffentlichung der Botschaft des Bundesrates über die
Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechts in eidgenössischen Ange-
legenheiten eingesetzt, um die in der Folge notwendig werdenden Mass-
nahmen vorzukehren. Die Kommission beschloss, ihre Tätigkeit fortzu-
setzen, ebenso die scFuteizemc-Ae« FViwewner-

z&'e po/$z'scfe« Rechte zfer FVzzm. Der Vorstand der Arbeits-
gemeinschaft ist überzeugt, dass diese ihre Tätigkeit in den Frauenkreisen
intensivieren sollte. Er beschloss, auf den nächsten Herbst eine General-
Versammlung einzuberufen und ihr einen detaillierten Arbeitsplan vor-
zulegen.

7


	Kanton Neuenburg ; Kanton Genf ;  Kanton Freiburg ;  Kanton Solothurn ; Im Kanton Glarus ; Studienkommission f. die Einführung d. Frauenstimm- u. -wahlrechts

